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Immobilienprojektentwicklung
umfassend betrachtet

Fast 40 Autoren befassen sich unter der
bewährten Herausgeberschaft von Jürgen
Schäfer und Georg Conzen, beides Hoch-
schuldozenten und Geschäftsführer des
Vermögensverwalters Coresis, in einzel-
nen Aufsätzen mit der kompletten Band-
breite der Projektentwicklung von Immo-
bilien. Von der Akquisition des Grund-
stücks über Konzeption und Planung zur
Realisierung bis zur Vermarktung und
abschließenden Veräußerung der fertigen
Immobilie behandeln sie alles in aller not-
wendigen Ausführlichkeit, was es zu
rechtlichen Fragen zum Thema zu erklä-
ren gibt. Für die sechs Jahre nach der Vor-
gängerauflage erschienene Neuauflage
wurde das Buch aus der Immobilienrecht-
Reihe des Verlags C.H. Beck z.B. um ein
Kapital zum Thema Digitalisierung
ergänzt, dazu haben besonders die The-
men Redevelopment, Baulandentwick-
lung und Projektentwicklung im Be-
standsportfolio aus Unternehmersicht
mehr Raum erhalten. Alle übrigen Artikel
wurden aktualisiert. Das Handbuch ist
ohne Zweifel für das Studium aller ein-
schlägigen Fachrichtungen unverzicht-
bar, aber auch als Nachschlagewerk für
alle in der Projektentwicklung tätigen
oder durch ihre Tätigkeitmit ihr in Berüh-
rung kommenden Praktiker. hil

LITERATURHINWEISE
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Zu beziehen über www.iz-shop.de.

Alles, was man als Vermieter
wissen muss

Mehr als tausend Seiten stark ist die Neu-
auflage des Vermieter-Lexikons von Ru-
dolf Stürzer undMichael Koch. Der Stand
der Gesetzgebung und Rechtsprechung,
der in diese inzwischen 16. Auflage einge-
gangen ist, ist der 1. März 2019, das Werk
berücksichtigt also schon das Mietrechts-
anpassungsgesetz und selbstverständlich
auch die seit Mitte 2018 geltende Daten-
schutzgrundverordnung, die die Neuauf-
lage besonders notwendig und für die Pra-
xis hilfreich macht. Der Aufbau desWerks
ist nicht streng lexikalisch, es behandelt
stattdessen in alphabetischer Ordnung
einzelne Komplexe in umfangreicheren
Aufsätzen – der Abschnitt über den Eigen-
tümerwechsel z.B. erstreckt sich über
ganze 20 Seiten und ist über ein eigenes
Inhaltsverzeichnis erschlossen. Damit er-
weist sich das Buch als ein Zwitterwesen
zwischen Lexikon und mietrechtlichem
Handbuch, das sich in dieser Form aber
längst in der Praxis bewährt hat. Um die
Handhabung für den Leser zu erleichtern,
der vielleicht nicht in jedem Fall ohne
Weiteres erkennt, unter welcher Thematik
ein von ihm gesuchter Begriff behandelt
wird, ist dem Lexikon eine „Stichwort-
Übersicht“ vorgeschaltet, die etwa von
„Angehörige“ auf „Eigenbedarf“ (einen
Aufsatz mit mehr als 50 Seiten) und von
„Gegensprechanlage“ auf „Modernisie-
rung“ verweist. Das Nachschlagewerk
sollte sich jeder professionelle oder halb-
professionelle Vermieter in sein Regal stel-
len. Aber auch wer es nicht mehr gewohnt
ist, mit Büchern zu arbeiten, kommt
durch die vielen Online-Arbeitshilfen auf
seine Kosten, diemit demKauf des Buches
zumDownload zur Verfügung stehen.Mit
dem im Buch abgedruckten Code erhält
der Käufer Zugang zu zahlreichen Mus-
terbriefen, -formularen und -verträgen
sowie Gesetzestexten (u.a. Betriebskosten-
und Heizkostenverordnung). hil

Rudolf Stürzer, Michael
Koch: Vermieter-Lexikon.
Haufe Verlag, 16. Auflage
2019, 1078 Seiten, kar-
toniert, 34,95 Euro

Rechtsanwalt
Dr. Mathias Hellriegel

von Malmendier
Partners

Quelle: Malmendier

Öffentliches Recht. Die Frage, ob eine
Veränderungssperre für ein Grundstück
rechtmäßig ist, hängt nicht davon ab,
ob es schon einen fehlerfreien
Bebauungsplanentwurf gibt.

OVG Berlin-Brandenburg,
Urteil vom 13. Dezember 2018,
OVG 10 A 33.15

Veränderungssperre benötigt kein
fertiges Bebauungskonzept
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DER FALL

In demRechtsstreit geht es um einGrund-
stück, das für Sport undErholungseinrich-
tungen genutzt wurde. Diese Nutzung soll
mit einem Bebauungsplan gesichert wer-
den. Der Eigentümer plant aber einen bis
zu 20-geschossigen Neubau mit Misch-
nutzung u.a. aus Wohnen, Gewerbe und
Gastronomie und stellt entsprechende
Vorbescheidsanträge. Der Bebauungs-
planentwurf wird daraufhin verändert: Es
sollen nun Wohnungen mit einem Anteil
an Sozialwohnungen, Gewerbe, Einzel-

handel und eine Schule entstehen. Zur
Sicherung dieser Planung erlässt das Land
Berlin eine Veränderungssperre und lehnt
die Vorbescheidsanträge des Eigentümers
ab. Die Veränderungssperre gilt zwei
Jahre. Nach Ablauf wird sie zwei Mal um
jeweils ein Jahr verlängert. Während die-
ser Zeit hat der Eigentümer Gutachtern
den Zugang zum Grundstück verwehrt
und dessen Vermessung verhindert. Nun
wendet er sich gegen die Veränderungs-
sperre und ihre Verlängerungen.
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DIE FOLGEN

Das Gericht weist den Normenkontroll-
antrag zurück. Die Veränderungssperre
wurde rechtmäßig erlassen und verlän-
gert. Bei ihrer Festsetzung war die Pla-
nung bereits hinreichend konkret und
nicht offensichtlich rechtswidrig. Auf die
Frage, ob die Planungsziele umsetzbar
sind und es eventuelle Abwägungsfehler
gibt, kommt es nicht an, da die Verände-

rungssperre kein fehlerfreies Bebauungs-
konzept voraussetzt. Das wird im Laufe
des Verfahrens erst entwickelt. Da der
Eigentümer wiederholt Bauanträge einge-
reicht hat, war die Veränderungssperre
zur Sicherung der Planung auch erforder-
lich. Auch die Verlängerungen waren
rechtmäßig, da der Eigentümer das Ver-
fahren durch sein Verhalten verzögert hat.
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WAS IST ZU TUN?

Eine Normenkontrolle gegen eine Verän-
derungssperre hat meist wenig Aussicht
auf Erfolg. Der Prüfmaßstab ist niedrig:
Solange die formellen Verfahrensvoraus-
setzungen erfüllt sind, eine ungefähre und
nicht offensichtlich rechtswidrige Pla-
nung vorliegt und diese wegen abwei-
chender Nutzungsabsichten gesichert
werdenmuss, wird die Sperre im Regelfall
wirksam sein. Das Gericht prüft die
geplanten Festsetzungen des Bebauungs-
plans nicht „vorbeugend“. Dennoch kann
gerichtlicher Rechtsschutz sinnvoll sein,

um die Festsetzung des Bebauungsplans
zu beschleunigen und der Gemeinde klar-
zumachen, dass die Uhr läuft. Eine ähn-
licheWirkung können auchBau- undVor-
bescheidsanträge entfalten, da sie den
Plangeber zur Sicherung seiner Planung
zwingen. Je größer der Zeitdruck ist, desto
eher unterlaufen ihm Fehler und die Pla-
nung wird angreifbar. Noch besser ist es
allerdings, sich von vornherein kooperativ
mit der planenden Gemeinde abzustim-
men. Führt dies nicht zum Ziel, ist aber
der Klageweg geboten. ahl

Rechtsanwalt
Dr. Andreas
van den Eikel

von White & Case
Quelle: White & Case

Grundstücksrecht. Verkauft die öffentliche
Hand ein Grundstück mit Preisnachlass, darf
sie dem Käufer keine Nutzungs-
beschränkungen auferlegen, die er zeitlich
unbefristet einhalten muss.

BGH, Urteil vom 21. September 2018,
Az. V ZR 68/17

Keine unbefristete Bindung bei
verbilligtem Grundstückskauf
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DER FALL

Eine Stiftung erwarb vom Land Berlin ein
Erbbaurechtsgrundstück mit Wohnhaus
und verpflichtete sich, dieses ausschließ-
lich zur Hilfe für Suchtkranke zu nutzen.
Sollte die Nutzung geändert werden, war
eine Zustimmung des Landes erforder-
lich, die von einem Wertsteigerungsaus-

gleich abhängig gemacht werden konnte.
Für die Bindungwar keineHöchstfrist ver-
einbart. Sechs Jahre nach dem Kauf hob
die Stiftung das ebenfalls erworbene Erb-
baurecht auf und verkaufte das Grund-
stück ohne Zustimmung mit Gewinn. Das
Land fordert nun Gewinnausgleich.
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DIE FOLGEN

Der BGH stellt fest, dass die vereinbarte
Nutzungsbeschränkung unwirksam ist.
Denn siewar unbefristet unddamit unver-
hältnismäßig. Dies führt aber nicht dazu,
dass die Bindung wegfällt. Wurde ein
Preisnachlass gewährt, muss im Wege
ergänzender Vertragsauslegung zumin-
dest eine auf zehn Jahre befristete Nut-
zungsbeschränkung in den Vertrag
hineingelesen werden – wie es beim soge-

nannten Einheimischenmodell schon bei
einem geringen Preisnachlass der Fall ist.
Sollte beimVerkauf desGrundstücks noch
eine Nutzungsbeschränkung bestanden
haben, hätte das Land dem Grunde nach
einen Anspruch auf den Gewinnaus-
gleich. Das Berufungsgericht muss nun
feststellen, ob es einen Preisnachlass gab
und wie hoch er war.
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WAS IST ZU TUN?

Ist eine Nutzungsbeschränkung unzuläs-
sig, weil sie unverhältnismäßig lange gilt,
fällt sie nicht ersatzlos weg. Durch ergän-
zende Vertragsauslegung muss die unver-
hältnismäßige durch eine noch verhält-
nismäßige Frist ersetzt werden, so der
BGH. Dass die öffentliche Hand an einem
Vertrag ohne Nutzungsbeschränkung
festhalten muss, ist nicht zumutbar, weil
die Beschränkung Teil des Leistungsaus-
tauschs ist. Es wäre auch unangemessen,
einen Preisnachlass ohne Bindung zu
gewähren, zumal der öffentlichen Hand
ein Unterwertverkauf verboten ist. Das
Urteil zeigt, wie schwierig es für die öffent-
liche Hand ist, Vermögen zu veräußern
und langfristig eine bestimmte Nutzung

sicherzustellen. Eine Nutzungsbeschrän-
kung ist nur möglich, wenn sie mit einem
Preisnachlass verbunden ist. Dessen kon-
kreteHöhe entscheidet darüber, wie lange
die Bindung auferlegt werden darf. Eine
Frist von zehn Jahren ist schon bei gerin-
gen Preisnachlässen ohne Weiteres zuläs-
sig. Eine Bindung über mehr als 30 Jahre
wird dagegen stets als unzulässig bewer-
tet. Bei der Bestellung von Erbbaurechten
kann etwas anderes gelten. Hier können
Vereinbarungen über die Verwendung
des Bauwerks für die gesamte Dauer zum
dinglichen Inhalt gemacht und ein Ver-
stoß mit einem Heimfallanspruch sank-
tioniert werden. ahl

Rechtsanwalt
Dr. Steffen Hochstadt

von KNH Rechtsanwälte
Urheber: Thomas Fedra

Baurecht. Vereinbaren die Vertragspartner
eine förmliche Abnahme, verzichten aber
stillschweigend darauf, kann man im
Einzelfall annehmen, dass eine konkludente
Abnahme erfolgt ist.

OLG Düsseldorf, Urteil vom 18. Dezember 2018,
Az. 22 U 93/18

Auch wer formelle Abnahme
vereinbart, kann fiktiv abnehmenn
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DER FALL

Ein Unternehmer fordert vom Auftragge-
ber die Zahlung von Restwerklohn aus
einem Werkvertrag im Bereich Fenster-
und Türenbau. Der Auftraggeber macht
Mängelansprüche geltend. Das Landge-
richt Krefeld spricht der Firma einen
Werklohnanspruch zu, stellt aber auch
Mängel fest. Der Auftraggeber geht in

Berufung und argumentiert, dass der Zah-
lungsanspruch gar nicht fällig sei, da er die
Leistung nicht abgenommen habe. Ver-
traglich habe man eine förmliche
Abnahme vereinbart und damit sei eine
sogenannte konkludente bzw. fiktive
Abnahme ausgeschlossen.
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DIE FOLGEN

Die Abnahme ist erfolgt, urteilt das OLG
Düsseldorf. Im Regelfall gilt zwar, dass
eine fiktive und konkludente Abnahme
ausgeschlossen ist, wenn eine förmliche
Abnahme vereinbart wurde. Hier aber
kann angenommen werden, dass Auftrag-
nehmer und Auftraggeber stillschweigend
einvernehmlich auf die vereinbarte förm-
liche Abnahme verzichtet haben. Das
ergibt sich daraus, dass weder das Unter-
nehmen noch der Auftraggeber eine sol-
che verlangt haben. Zudem hat der Auf-

traggeber das Objekt mehrere Monate
genutzt, ohne Mängel zu rügen. Eine kon-
kludente Abnahme ist dadurch zwar noch
nicht erfolgt, sie kann erst mit Eintritt der
Abnahmereife und nachdemdiewesentli-
chen Mängel beseitigt sind angenommen
werden.DasOLGstellt klar, dass zwischen
einer fiktiven und einer konkludenten
bzw. stillschweigenden Abnahme sowie
einem konkludenten Verzicht auf eine
förmliche Abnahme, wie es hier der Fall
war, zu unterscheiden ist.
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WAS IST ZU TUN?

Das Urteil des OLG Düsseldorf zeigt: Nur
weil der Auftraggeber eine förmliche
Abnahme vereinbart hat, ist er nicht davor
geschützt, dass es doch zu einer konklu-
denten Abnahme kommen kann. Dass er
stillschweigend auf eine vereinbarte förm-
liche Abnahme verzichtet, kann bereits
dann angenommen werden, wenn der
Auftragnehmer die Schlussrechnung stellt
und der Auftraggeber die fertige Bauleis-
tung in Benutzung nimmt, ohne dass eine
der Parteien dabei deutlich macht, dass
sie noch auf die vereinbarte förmliche
Abnahme zurückkommen will. Dabei ist

es nach der Rechtsprechung des BGH
(Az. VII ZR 82/88; Az. VII ZR 108/76) uner-
heblich, ob die Vertragspartner sich der
Tatsache bewusst waren, dass eine förmli-
che Abnahme eigentlich vorgesehen war,
oder ob sie das nur vergessen haben.
Allerdings kommt es auf den Einzelfall an,
ob ein stillschweigender Verzicht auf die
förmliche Abnahme angenommen wer-
den kann – damit ist diese Frage gewissen
Unwägbarkeiten ausgesetzt. Werkunter-
nehmer sollten daher immer darauf beste-
hen, dass ihre Leistung förmlich abge-
nommen wird. ahl

Rechtsanwalt
Dr. Hans-Christian

Hauck von
HauckSchuchardt

Quelle: HauckSchuchardt

Maklerrecht. Vereinbart ein Makler für
seinen Kunden einen Notartermin, um den
Kaufvertrag und die Auflassung zu
beurkunden, obwohl die Finanzierung noch
nicht sichergestellt ist, verliert er seinen
Provisionsanspruch nicht.

AG Wertheim, Urteil vom 25. April 2019,
Az. 1 C 198/18

Makler muss sich nicht um die
Kaufpreisfinanzierung kümmernn

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DER FALL

Durch die Vermittlung eines Maklers fand
die Käuferin eine passende Eigentums-
wohnung. Es wurde ein notarieller Kauf-
vertrag geschlossen. Zum Zeitpunkt der
Beurkundung hatte die Käuferin aller-
dings noch keine Finanzierung für die
Wohnung. An dem Notartermin konnte
deshalb noch keine Grundschuld bestellt
werden. Dies erfolgte erst bei einem wei-

teren Termin beim Notar, bei dem auch
die Auflassung beurkundet wurde. Die
Käuferin ist der Auffassung, dass derMak-
ler einen Fehler gemacht hat, als er den
ersten Notartermin vereinbarte. Sie zieht
deshalb von der Maklerprovision ihre
Kosten für den doppelten Gebührenanfall
beim Notar ab. Der Makler klagt auf Zah-
lung des vollen Provisionsbetrags.
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DIE FOLGEN

Mit Erfolg! Der Makler muss seinem Auf-
traggeber grundsätzlich alle ihm bekann-
ten tatsächlichen und rechtlichen
Umstände mitteilen, die sich auf den
Geschäftsabschluss beziehen und für den
Willensentschluss des Auftraggebers von
Bedeutung sein können. Dabei kommt es
auf den Einzelfall an, welchen konkreten
Umfang diese Pflichten haben. Eine allge-
meine Vermögensbetreuungspflicht hat
der Makler aber grundsätzlich nicht. Er
hatte hier auftragsgemäß lediglich den
Beurkundungstermin vereinbart. Wie die

Vertragspartner die konkrete Sicherung
vereinbaren – etwa dass die Auflassung
erst nach der Finanzierung beurkundet
wird – war nicht seine Sache. Man könnte
in Ausnahmefällen eine besondere erwei-
terte Beratungspflicht des Vermittlers
annehmen, wenn die Sache grundsätzlich
für den Maklerkunden eine kaufentschei-
dende Bedeutung hat. Davon ist das
Gericht hier aber nicht ausgegangen, da
die entstandenen Mehrkosten nur 0,3%
des Kaufpreises betragen haben.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

WAS IST ZU TUN?

Makler sind grundsätzlich ohne eine ent-
sprechende vertragliche Regelung nicht
dazu verpflichtet, sich umdie Vermögens-
situation des Käufers und dessen Rah-
menbedingungen für eine Finanzierung
zu kümmern. Auch für die konkrete kauf-
vertragliche Gestaltung des Notarvertrags
ist der Makler nicht verantwortlich, sofern
er mit seinem Kunden nichts anderes ver-
einbart hat. Zwar können auch ohne aus-
drückliche Absprachen ausnahmsweise
erweiterte Pflichten des Maklers bestehen

– und zwar dann, wenn von einer grund-
sätzlichen und kaufentscheidenden Be-
deutung der Sache für den Kunden auszu-
gehen ist. Das muss jedoch im Einzelfall
geprüft werden. Das Gericht hat im Übri-
gen offen gelassen, ob und welche Pflich-
ten der Notar gegenüber dem Käufer mit
Blick darauf hat, dass die Auflassung erst
beurkundet werden soll, wenn die Finan-
zierung steht. ahl


